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EP-Resolution zu verbindlichen Honoraren der Freien Berufe

Diese bisher einzigartige Resolution ist ein Meilenstein in der Geschichte der Freien Berufe, zumal aus Brüssel in der Vergangenheit vorwiegend für die Freien Berufe nachteilige Äußerungen bekannt wurden oder die Freien Berufe als Teil der Wirtschaft behandelt wurden. Die Resolution des Europaparlaments ist gleichzeitig ein mutiger Schritt gegenüber der EU-Kommission, die bisher massiv die Honorarordnungen der Freien Berufe lediglich unter Wettbewerbsgesichtspunkten gesehen hat.
Ausgangspunkt der Debatte war eine mündliche Anfrage, die von der spanischen Abgeordneten Palacio Vallelersundi formuliert wurde, und die sich mit verbindlichen Honoraren für gewisse Freie Berufe, vor allem Rechtsanwälte, befasste. Darin wurde gefragt:

1. wie die Kommission zur Einführung verbindlicher fester Honorare steht, um den Bürgern Dienstleistungen erster Qualität zu bieten und um vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Freien Berufen und Ihrer Kunden zu schaffen? 

2. ob die Kommission im Einklang mit der Rechtssprechung des Gerichtshofes an erkennt, dass nur verbindliche Honorare, die von Berufsverbänden bzw. Vereinigungen aller Mitglieder eines bestimmten Berufsstandes festgelegt wurden, je nach den Umständen als von Unternehmensvereinigungen gefasste Beschlüsse betrachtet und den Wettbewerbsregeln unterworfen werden können, und 

3. ob die Mitgliedsstaaten befugt sind, verbindliche Honorare festzulegen, und zwar unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls (und nicht nur des Wohls des Berufsstandes) sowie des Schutzes hoher moralischer, ethischer und Qualitätsstandards, für die die Freien Berufe stehen und auf die ihre Kunden vertrauen?   

Dieser Anfrage waren Äußerungen von Kommissar Monti und anderen Kommissionsvertretern vorausgegangen, in denen die Verbände der Freien Berufe bezichtigt wurden, Kartelle zu bilden und in ihrer Gebührenpraxis wettbewerbswidrige Preisabsprachen zu treffen. Monti forderte, dass neben den eines Wettbewerbsverstoßes überführten Unternehmen auch die verantwortlichen Manager Bußgelder zahlen und strafrechtlich verfolgt werden müssten. 
  
Im Vorfeld der Debatte des Brüsseler EU-Parlaments hob der Europaabgeordnete Lehne hervor, dass es im Bereich der Freien Berufe keine hinreichenden politischen Überlegungen und Maßnahmen zu geben scheine, die den spezifischen Erfordernissen und Belangen dieser Berufsgruppe gerecht werden und außerdem Verbraucherschutzaspekte ausreichend berücksichtigen. Gebührenordnungen, die der nationale Gesetzgeber erlasse, dienten gerade dem zuverlässigen Verbraucherschutz bei der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Freien Berufe. Diese Aspekte und die gesellschaftspolitischen Aufgabenstellungen der Freien Berufe sollten, so forderte Lehne, mehr Einfluss in der Politik der Europäischen Union gewinnen. 
  
Insgesamt stellt die Resolution eine erfreuliche Positionierung des Europäischen Parlaments dar. Auch wenn es eine Anpassung der freiberufliche Werte an den Wandel der Wirtschaft und die Bedürfnisse der modernen Verbraucher sowie „Abbau von Hemmnissen in der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen“ fordert. 
  
Zwar handelt es sich bei der Resolution nicht um eine legislative sondern „nur“ um eine Initiativentschließung, die nicht rechtsverbindlich ist, aber es erfolgte eine Evaluierung der grundsätzlichen Position des EP zu den Freien Berufen, die in der künftigen legislativen Entscheidungsfindung von erheblicher Bedeutung sein wird. 
  
Im DIB 06/2001 erscheint dazu ein ausführlicher Bericht.
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